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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Michael Spindelegger, Herbert Scheibner, 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Erhebung von Gebühren und 
den Ersatz von Auslagen für Amtshandlungen österreichischer Vertretungsbehörden in 
konsularischen Angelegenheiten (Konsulargebührengesetz  1992 – KGG 1992) geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Erhebung von Gebühren und den Ersatz von 
Auslagen für Amtshandlungen österreichischer Vertretungsbehörden in konsularischen 
Angelegenheiten (Konsulargebührengesetz  1992 – KGG 1992) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz  über die Erhebung von Gebühren und den Ersatz von Auslagen für Amtshandlungen 
österreichischer Vertretungsbehörden in konsularischen Angelegenheiten (Konsulargebührengesetz  1992 – 
KGG 1992), BGBl. Nr. 100/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 180/2004, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

2. Dem § 1 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 
„(3) Darüber hinaus sind Auslagen zu ersetzen, die den Vertretungsbehörden oder sonstigen Dienststellen 

des Bundes im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Schutz österreichischer Staatsbürger erwachsen, die sich 
grob schuldhaft in eine Situation begeben haben, die diese Maßnahmen nach Einschätzung des Bundesministers 
für auswärtige Angelegenheiten erforderlich gemacht hat. Als grob schuldhaft gilt in diesem Zusammenhang 
insbesondere die unzureichende Berücksichtigung allgemein zugänglicher Informationen über 
Gefahrensituationen.   

(4) Soweit nachstehend nicht anderes bestimmt ist, sind die für die Konsulargebühren geltenden 
Vorschriften auch auf die Auslagenersätze anzuwenden. Diese Vorschriften sind auch von den sonstigen 
Dienststellen des Bundes, die einen Auslagenersatz gemäß Abs. 3 geltend machen, sinngemäß anzuwenden.“ 

3. § 2 Abs. 1 Z 2 lautet: 
„2. Amtshandlungen, die den Schutz österreichischer Staatsbürger oder die Wahrung ihrer Interessen bei 

völkerrechtswidrigem Verhalten ausländischer Behörden betreffen; dasselbe gilt bei einem Ausnahme- 
oder Notzustand; diese Befreiung gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 erfüllt sind.“ 

4. In § 2 Abs. 1 Z 4 wird die Zahl „1991“ durch die Zahl „2005“ ersetzt. 

5. Der bisherige Inhalt des § 9 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; ihm wird folgender Abs. 2 angefügt: 
„(2) Im Fall des § 1 Abs. 3 besteht diese Ermächtigung auch dann, wenn der Auslagenersatz nach der Lage 

des Falles unbillig wäre.“ 
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6. Der letzte Absatz in § 17 erhält die Absatzbezeichnung „(7)“. 

7. In § 17 wird folgender Absatz angefügt: 
„(8) Die §§ 1, 2 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/2004 sind für den Ersatz von 

Auslagen im Zusammenhang mit Gefahrensituationen, in die sich eine Person vor Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 begeben hat, weiter anzuwenden.“ 

8. In § 18 Z 1 wird nach „1. des“ die Wortfolge „§ 1 Abs. 3 und 4 sowie des“ eingefügt. 
 

Begründung – Allgemeiner Teil 
Durch Maßnahmen zum Schutz österreichischer Staatsbürger im Ausland, insbesondere durch sogenannte  
„Kriseninterventionen“, können der Republik Österreich sehr hohe Kosten entstehen, die aufgrund der geltenden 
Rechtslage selbst dann nicht oder nur schwer zurückgefordert werden können, wenn sich jemand mit 
auffallender Sorglosigkeit in eine besondere Gefahrensituation begeben hat. Eine Rückforderung sollte aber 
möglich sein, wenn sich die betreffenden Personen grob schuldhaft in eine Situation begeben haben, die diese 
Maßnahmen erforderlich gemacht hat.  
Nach § 1 Abs. 2 erster Satz des Bundesgesetzes über die Erhebung von Gebühren und den Ersatz von Auslagen 
für Amtshandlungen österreichischer Vertretungsbehörden in konsularischen Angelegenheiten; 
Konsulargebührengesetz 1992 - KGG 1992; BGBl. Nr. 100/1992 idgF, sind „Auslagen, die den 
Vertretungsbehörden im Zusammenhang mit Amtshandlungen in konsularischen Angelegenheiten erwachsen, ... 
zu ersetzen, sofern sie über den allgemeinen Verwaltungsaufwand hinausgehen und nicht auf Grund besonderer 
gesetzlicher Vorschriften von Amts wegen zu tragen sind.“ Allerdings gilt für solche Auslagen gemäß § 1 Abs. 2 
zweiter Satz KGG ebenso wie für allenfalls anfallende Konsulargebühren die Befreiung von der Ersatzpflicht 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 KGG bei „Amtshandlungen, die den Schutz österreichischer Staatsbürger oder die 
Wahrung ihrer Interessen bei völkerrechtswidrigem Verhalten ausländischer Behörden betreffen; dasselbe gilt 
bei einem Ausnahme- oder Notzustand“. Da man bei Kriseninterventionen (z.B. bei einer Geiselnahme) vom 
Vorliegen eines Notzustands ausgehen muss, verbietet das KGG derzeit Regressansprüche nach 
Kriseninterventionen. 
Nach dem Zivilrecht theoretisch mögliche Regressansprüche nach den §§ 1035 ff. ABGB (Geschäftsführung 
ohne Auftrag), § 1041 ABGB (Verwendungsanspruch), § 1042 (Aufwand für einen anderen) oder § 1043 ABGB 
(Anspruch aus Aufopferung) sind an gesetzliche Voraussetzungen geknüpft, die eine erfolgreiche Rückforderung 
zum Teil schon aus formalen Gründen zweifelhaft erscheinen lassen. 
Im Lichte dieser Überlegungen soll im KGG eine gesetzliche Grundlage für Regressansprüche nach 
Kriseninterventionen geschaffen werden. Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes 
ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 2 B-VG (äußere Angelegenheiten mit Einschluss der politischen und 
wirtschaftlichen Vertretung gegenüber dem Ausland). 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Regelung betrifft den Ersatz bestimmter Auslagen der Republik Österreich. Eine Belastung des 
Bundeshaushaltes ist nicht zu erwarten. 

Begründung – Besonderer Teil 
Zu Z 1 (§ 1 Abs. KGG): 
Der an dieser Stelle entfallende Satz wird der erste Satz im neuen § 1 Abs. 4 KGG.  
Zu Z 2 (§ 1 Abs. 3 und 4 KGG): 
Zusätzlich zum bestehenden Abs. 2, der den Ersatz von Auslagen von Vertretungsbehörden betrifft, regelt Abs. 3 
den Ersatz von Auslagen, die über die routinemäßige konsularische Unterstützung gemäß Abs. 2 (z.B. im 
Rahmen der Rechtshilfe) hinausgehen und die den Vertretungsbehörden oder sonstigen Dienststellen des Bundes 
im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Schutz österreichischer Staatsbürger (z.B. Reisekosten, Aufwendungen 
vor Ort, Sicherheitsmaßnahmen, Such- und Rettungsmaßnahmen) erwachsen, wenn sich diese grob schuldhaft in 
eine Gefahrensituation begeben haben.  
Grob schuldhaftes Verhalten (Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit) stellt beispielsweise die unzureichende 
Berücksichtigung von Reisehinweisen des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten dar. Bei der 
Beurteilung werden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Gefahr, das Ausmaß der Gefahr und die möglichen 
bzw. zumutbaren Vorsichtsmaßnahmen in flexibler Weise zu berücksichtigen sein. Bei der Feststellung der Höhe 
der ersatzfähigen Auslagen können, soweit das KGG nichts anderes bestimmt (vgl. die Anlage zu § 1) die 
Kriterien für eine Geschäftsführung im Notfall (§ 1036 ABGB) sinngemäß angewendet werden. 
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Abs. 4 erster Satz entspricht dem bisherigen Abs. 2 zweiter Satz. Mit Abs. 4 zweiter Satz werden die 
Verfahrensbestimmungen des KGG, die bisher nur für die Vertretungsbehörden galten, auch für sonstige 
Dienststellen des Bundes, die einen Aufwandsersatz geltend machen, anwendbar gemacht. 
Zu Z 3 (§ 2 Abs. 1 Z 2 KGG): 
Der Zusatz „diese Befreiung gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 erfüllt sind“ ermöglicht es, den 
in § 1 Abs. 3 vorgesehenen Auslagenersatz bei Maßnahmen zum Schutz österreichischer Staatsbürger, die sich 
grob schuldhaft in eine Gefahrensituation begeben haben, ungeachtet der bestehenden Befreiungsbestimmung 
für Auslagenersätze „bei einem Ausnahme- oder Notzustand“ geltend zu machen. 
Zu Z 4 (§ 2 Abs. 1 Z 4 KGG): 
Das Asylgesetz 2005 ist mit BGBl. I Nr. 100/2005 an die Stelle des Asylgesetzes 1991 getreten. 
Zu Z 5 (§ 9 KGG): 
Das im bisherigen § 9 (in Hinkunft: § 9 Abs. 1) bereits bestehende „Mäßigungsrecht“ wird gemäß Abs. 2 beim 
Schutz österreichischer Staatsbürger, die sich grob schuldhaft in eine Gefahrensituation begeben haben, auch 
dann vorgesehen, wenn der Auslagenersatz nach der Lage des Falles unbillig wäre. Diese sich an § 236 Abs. 1 
BAO orientierende Formulierung zielt hier insbesondere auch auf besondere humanitäre Härtfälle ab, die etwa 
dann gegeben sein werden, wenn der Ersatzpflichtige einer selbst für die jeweilige Gefahrensituation 
außerordentlich schweren körperlichen oder psychischen Belastung ausgesetzt wurde. 
Durch diese Formulierung wird ein breiter Ermessenspielraum hinsichtlich der Rückforderung  eingeräumt, weil 
gesetzlich nicht für eine unabsehbare Anzahl von Fallkonstellationen im Einzelnen Vorsorge getroffen werden 
kann. 
Zu Z 6 (§ 17 KGG): 
Redaktionelle Berichtigung. 
Zu Z 7 (§ 17 KGG): 
Klarstellung, dass die neuen Bestimmungen nur auf nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verwirklichte 
Sachverhalte und nicht rückwirkend angewendet werden. 
Zu Z 8 (§ 18 KGG): 
Gemäß dieser Bestimmung ist der jeweils zuständige Bundesminister mit der Vollziehung des § 1 Abs. 3 und 4 
KGG betraut (vgl. § 1 Abs. 4 zweiter Satz). 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen, diesen Antrag unter Verzicht auf die erste Lesung dem 
Außenpolitischen Ausschuss zuzuweisen. 
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